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Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 
Jahrgang 1873 Nr. 8 ausgegeben am 29. November 1873 

 

Wasenordnung 
vom 21. November 1873 

Die Regierung verordnet wie folgt: 

Art. 1 

Jede Ortsgemeinde ist gehalten, einen abseits gelegenen wo möglich 
eingeschlossenen Wasenplatz entweder innerhalb ihrer Gemarkung aus-
zumitteln oder sich mit benachbarten Gemeinden über gemeinschaftliche 
Benützung eines solchen zu verständigen, in welch letzterem Falle die 
Aufsicht über den Wasenplatz dem Ortsvorsteher derjenigen Gemeinde 
zusteht, in welcher der Wasenplatz gelegen ist. 

Art. 2 

1) In jeder Gemeinde ist eine Person zu bestellen, welche das Aus-
häuten, Überführen und Vergraben der tot gefundenen oder gefallenen 
Tiere zu besorgen hat. 

2) Es steht aber auch den Gemeinden frei, einen gemeinschaftlichen 
Wasenmeister gegen ein bestimmtes jährliches Wartgeld anzustellen, dem 
sodann die Besorgung dieser Geschäfte obliegt. 

Art. 3 

Wenn krankes Hornvieh oder kranke Pferde, Schafe, Schweine, 
Hunde u. dgl. beseitigt werden sollen, ist jedesmal vom Vieheigentümer 
an den Ortsvorsteher die unverweilte Anzeige zu machen. Das gleiche gilt 
auch von gefallenen oder tot aufgefundenen Tieren derselben Gattung. 



916.44 (Original) 
 

2 

Art. 4 

1) Der Ortsvorsteher hat nach erhaltener Anzeige dafür zu sorgen, 
dass das zu beseitigende Tier auf angemessene Art getötet und durch 
einen Tierarzt untersucht werde. Letzterer hat sodann zu bestimmen, ob 
und was der Eigentümer oder an dessen Stelle der Wasenmeister von 
dem getöteten Tier benützen darf und was dagegen zu vergraben ist. 

2) Wenn ein vollkommen gesundes Tier durch einen äusseren Zufall, 
wie z. B. durch Sturz oder Verfallen, durch Beinbruch oder Ersticken u. 
dgl. zu Grunde gegangen ist, kann die ärztliche Untersuchung unterblei-
ben, sofern der Ortsvorsteher solche nicht notwendig findet. 

3) In diesem Falle, wie wenn Haustiere wegen Alter unbrauchbar ge-
worden sind, muss aber dennoch die Anzeige beim Ortsvorsteher erfolgen, 
um die Verscharrung der zur Benützung untauglichen Bestandteile auf 
dem Wasenplatz zu überwachen. 

4) Hievon sind einzig kleine Tiere, als Geflügel u. dgl. ausgenommen, 
welche der Eigentümer selbst ohne weitere Anzeige verscharren kann. 

5) Geht ein Stück Vieh auf den Alpen oder entlegenen Weiden zu 
Grunde, so soll das, was davon nicht benützt werden kann oder nicht 
benützt werden will, auf der Alpe oder Weide auf angemessene Weise 
verscharrt und mit einer wenigstens drei Fuss dicken Erdschicht bedeckt 
werden. 

6) In allen anderen Fällen hat die Verscharrung des verendeten oder 
getöteten Tieres am Wasenplatz zu geschehen. 

Art. 5 

1) Der zur Untersuchung herbeigerufene Tierarzt ist gehalten, eine 
schriftliche Bescheinigung auszustellen, welche nebst Ort und Datum die 
Art, Gattung und das Alter des zu beseitigenden Tieres, den Grund seiner 
Beseitigung, sowie auch all' dasjenige, was vom Tier benützt werden 
darf, zu enthalten hat. 

2) Diese Bescheinigungen sind von den Orstvorständen zu sammeln 
und am Jahresschluss an die Regierung einzusenden. 

3) Zeigt sich jedoch bei der Untersuchung eine ansteckende Krank-
heit, so ist die Anzeige unverweilt an die Regierung zu machen. 
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Art. 6 

1) Wenn in Fällen von ansteckenden Krankheiten die Regierung in 
bezug auf Beseitigung der angesteckten oder verdächtigen Tiere ausser-
ordentliche Vorkehrungen für nötig erachtet, so sind dieselben von den 
Ortsvorstehern und Viehhaltern genau zu beobachten. 

2) Die Nichtbefolgung der bestehenden Vorschriften wird, soweit 
nicht die Bestimmungen des allgemeinen Strafgesetzbuchs Anwendung 
finden, mit arbiträren Strafen bis zu 100 Gulden, eventuell mit Arrest bis 
zu 3 Wochen geahndet. 

Art. 7 

1) Die Kosten für die tierärztliche Untersuchung, dann für das Töten, 
Aushäuten des zu beseitigenden Tieres, ferner für den Transport auf den 
Wasenplatz und für die Vergrabung hat der Tiereigentümer zu sorgen. 

2) Die Beseitigung der auf Strassen, Wegen, in Klüften, Wäldern tot 
gefundenen herrenlosen Haus- und Waldtiere, oder solcher, deren Ei-
gentümer nicht auszumitteln ist, hingegen bleibt Sache der Gemeinden. 

Art. 8 

Die Art der Entlohnung der zur Besorgung der Wasenmeister-
geschäfte bestellten Personen, desgleichen die Höhe des Wartgeldes der 
Wasenmeister wird von den Gemeindevertretungen, und wenn keine 
Vereinbarung zwischen diesen und den Angestellten erzielt werden sollte, 
von der Regierung im Entscheidungswege festgesetzt. 

Vaduz, am 21. November 1873 

gez. Hausen m.p. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


